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Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 
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- 198 - 
 

 

  Ausgaben     
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 

Die Mittel sind übertragbar. 
Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be-
darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 
Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe-
trieb unentgeltlich überlassen werden. 

    

682 01 012 Zuführung für den laufenden Betrieb 
Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio-
nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei 
Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit 
Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet 
werden. 
Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind 
innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die 
Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal 
erledigt werden kann, auch darüber hinaus im 
Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans 
zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein-
stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für 
Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im 
Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung 
nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri-
ums für Inneres, Digitalisierung und Migration und 
das geltende Tarifrecht sind zu beachten. 

652.000,00 
1.446.400,00 

- 
- 

652.000,00 
1.446.400,00 

-794.400,00 
- 

682 02 012 Zuführung für Bekleidungskonten 
Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach 
der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehen-
de Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen 
haben. 

3.920.000,00 
4.800.000,00 

3.785.435,00 
3.523.367,00 

7.705.435,00 
8.323.367,00 

-617.932,00 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

4.572.000,00 
6.246.400,00 

3.785.435,00 
3.523.367,00 

8.357.435,00 
9.769.767,00 

-1.412.332,00 
- 

  Gesamtausgaben 4.572.000,00 
6.246.400,00 

3.785.435,00 
3.523.367,00 

8.357.435,00 
9.769.767,00 

-1.412.332,00 
- 

  Abschluss     
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 4.572.000,00 

6.246.400,00 
3.785.435,00 
3.523.367,00 

8.357.435,00 
9.769.767,00 

-1.412.332,00 
- 

  Gesamtausgaben 4.572.000,00 
6.246.400,00 

3.785.435,00 
3.523.367,00 

8.357.435,00 
9.769.767,00 

-1.412.332,00 
- 

  Zuschuss 4.572.000,00 
6.246.400,00 

3.785.435,00 
3.523.367,00 

8.357.435,00 
9.769.767,00 

-1.412.332,00 
- 

       

 




